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 Veröffentlicht am 28.04.1933

Norm

ABGB §141 ID

Rechtssatz

Ausnahmsweise hat unter sehr berücksichtigungswerten Umständen auch ein großjähriges, dem Haushalte des Vaters

nicht mehr angehöriges Kind nur einen Anspruch auf die ihm angebotene Naturalverpflegung am väterlichen Tisch.

Entscheidungstexte

4 Ob 199/33
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